


2 | Sonderbedingungen ODDSET KOMBI-Wette

§ 1	 Verbindlichkeit der Sonderbedingungen
Neben den Teilnahmebedingungen der Thüringer Lotterieverwaltung für 
ODDSET – Die Sportwette KOMBI-Wette in ihrer jeweils gültigen Fassung 
gelten für Systemspiele nachstehende Sonderbedingungen.

§ 2	 Spielscheine
Systemspiele können in abgekürzter Schreibweise auf den von der Lotterie-
Treuhandgesellschaft mbH Thüringen im Auftrag der Thüringer Lotteriever-
waltung (TLV) herausgegebenen bzw. zugelassenen Spielscheinen eingetra-
gen werden. Für die ordnungsgemäße Ausfüllung des Spielscheines ist der 
Spielteilnehmer allein verantwortlich.

§ 3	 Zugelassene Systeme und Höchsteinsatz
(1)	 Auf einem Spielschein kann jeweils eines der dort aufgeführten und von der 

TLV zugelassenen Systeme gespielt werden.
(2)	 Nur die auf dem ODDSET Spielschein aufgeführten Systeme sind in Thürin-

gen zugelassen.
(3)	 Bei Systemspielen darf der höchstmögliche Einsatz für Systemtipps eines 

Spielers 1.500,00 € pro Spielauftrag nicht überschreiten. Bei einem Spie-
leinsatz von 1,00 €, 2,50 €, 5,00 €, 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €, 30,00 € oder 
50,00 € pro KOMBI-Tipp kann jedes der auf dem Spielschein aufgeführten 
und von der TLV zugelassenen Systeme gespielt werden. Bei einem Einsatz 
von mehr als 50,00 € pro KOMBI-Tipp sind folgende Systeme spielbar:
- 100 € 	 „3 aus 4“, „3 aus 5“, „4 aus 5“, „4 aus 6“, „5 aus 6“, „6 aus 7“ 
	 der falls im Spielplan erlaubt „2 aus 3“, „2 aus 4“, „2 aus 5“
- 250 €			   „3 aus 4“, „4 aus 5“, „5 aus 6“ 
	 oder falls im Spielplan erlaubt „2 aus 3“, „2 aus 4“
- 500 €	 falls im Spielplan erlaubt „2 aus 3“

§ 4	 Eintragungen auf dem Spielschein
Der Spielschein enthält neben dem Tippfeld für jeweils 90 mögliche 
Wettereignisse entsprechend dem jeweils gültigen Programmblatt und dem 
Einsatzwahlfeld ein Systembestimmungsfeld. Im Tippfeld ist die dem aus-
gewählten System entsprechende Anzahl von Wettereignissen anzukreu-
zen. Für jedes Wettereignis kann jeweils nur eine Voraussage abgegeben 
werden. Im Systembestimmungsfeld ist das entsprechende System durch 
ein Kreuz in dem betreffenden Kästchen zu kennzeichnen. Der jeweilige 
Spieleinsatz für die einzelnen Systeme errechnet sich aus der Multiplikation 
des vom Spielteilnehmer gewählten Einsatzes mit der dem System entspre-
chenden Anzahl von KOMBI-Tippreihen.

§ 5	 Besondere Hinweise
Für die Eintragungen auf dem Spielschein gelten im Übrigen die jeweils gül-
tigen Teilnahmebedingungen für ODDSET – Die Sportwette KOMBI-Wette.

§ 6	 In-Kraft-Treten
(1)	 Diese Sonderbedingungen gelten erstmals für die am Dienstag, dem 
	 30. Dezember 2008 beginnende Wettrunde.
(2)	 Die Sonderbedingungen vom 6. Dezember 1999 treten gleichzeitig außer 

Kraft.
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